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I. Teil: Lohnsteuerverfahren 

1. Das Lohnsteuerabzugsverfahren stellt
bekanntlich für die Arbeitgeber einen erheb-
lichen Verwaltungsaufwand und damit eine
beträchtliche Kostenbelastung dar. Bei den der-
zeitigen Strukturen des Steuererhebungsver-
fahrens und des Ausgabeverhaltens der öffent-
lich-rechtlichen Gemeinwesen ist allerdings das
Lohnsteuerabzugsverfahren zur Sicherung der
geordneten Staatsfinanzen unverzichtbar. Dass
auch ohne ein solch kompliziertes Verfahren
die staatlichen Gemeinwesen existieren kön-
nen, zeigt sich z. B. in der Schweiz, die ein sol-
ches Verfahren für die Schweizer Staatsbürger
und die Einwohner mit Daueraufenthalts-
erlaubnis in dieser Form nicht kennt.

Das Lohnsteuerabzugsverfahren teilt leider
das Schicksal der meisten Teile des deutschen
Steuerrechts, nämlich, dass es trotz aller politi-
schen Forderungen nach Steuervereinfachung
im Laufe der Zeit immer komplizierter geworden
ist. Auch der vorliegende Entwurf führt insge-
samt zu einer zusätzlichen Regelungsflut und
damit nach derzeitigem Stand „unter dem
Strich“ nicht zu einer Vereinfachung.

2. Die geplante Neuregelung zeigt einmal
mehr, dass realistischerweise im Rahmen des
Systems eine grundlegende Vereinfachung nicht
möglich ist, ungeachtet, dass Einzelaspekte ver-
einfacht werden könnten. Jedem Pauschalver-
fahren, das ein Lohnsteuerabzugsverfahren nun
einmal seiner Natur nach darstellt, ist der Kon-
flikt zwischen Einfachheit, verbunden mit der
Inkaufnahme von Ungenauigkeiten und damit
Ungerechtigkeiten, und dem Drang zu einer Per-
fektionierung mit immer größeren Kompli-
zierungen, inhärent.

3. Die mit der Neuregelung verfolgten bei-
den Ziele, nämlich die Rechenanleitung zur
Durchführung des Lohnsteuerabzugs für die
Anwender transparenter und einfacher zu ge-
stalten und die Berücksichtigung des Zuschlags
zum Versorgungsfreibetrag bei der Durchfüh-

rung des Lohnsteuerabzugsverfahrens zu än-
dern, sind im Ansatz zu begrüßen.

Solange allerdings keine grundlegende Re-
form des Verfahrens angestrebt ist, ist zu
fragen, ob tatsächlich alle Rechtnormen des
Abzugsverfahrens im Gesetz selbst stehen müs-
sen oder ob es nicht besser wäre, die gesetz-
lichen Regelungen auf das nach Art. 80 Abs. 1
GG nach Inhalt, Zweck und Aus-
maß Erforderliche zu beschränken
und Einzelheiten in Rechtsverord-
nungen (EStDV, LStDV) zu ver-
lagern. Dies hätte den Vorteil,
dass nicht bei allen sich heraus-
stellenden Ungenauigkeiten und
Friktionen das Gesetz geändert
werden müsste.

4. Die Zielsetzungen der mit
§ 39e EStG in der vorgesehenen
Fassung ins Gesetz einzufügen-
den Regelungen des optionalen Anteilsver-
fahrens sind zu begrüßen. 

a) Freilich wird auch hierdurch das Gesetz
wiederum umfangreicher und das Lohnsteuer-
verfahren zu Lasten der Arbeitgeber komplizier-
ter und aufwendiger. Dies zeigt sich bereits
darin, dass nunmehr das Bundesministerium
der Finanzen sogar gesetzlich verpflichtet wird,
den Programmablauf für die maschinelle Be-
rechnung der Lohnsteuer aufzustellen und
bekannt zu machen und im Internet eine
Möglichkeit zur Berechnung der Lohnsteuer
nach dem Anteilsverfahren bereit zu stellen.
So vernünftig gerade diese letztgenannte
Verpflichtung des Bundesministeriums der
Finanzen seitens des Gesetzgebers ist, so zeigt
sich auch, dass das deutsche Steuerrecht längst
– wie schon aus § 39b Nr. 8 EStG hervorgeht –
das Ziel aufgegeben hat, zumindest für Fach-
leute noch dahingehend nachvollziehbar zu
sein, dass sie anhand des Gesetzes steuerliche
Rechtsfolgen errechnen können. Das ist aus
rechtsstaatlichen Gründen bedenklich. Selbst-
verständlich ist der Einsatz moderner EDV aus

dem Steuerverfahren nicht mehr wegzudenken.
Vorschriften, die ohne Computerprogramme
nicht mehr praktisch erfassbar oder gar umsetz-
bar sind, zeigen, dass die Kompliziertheit ein
Ausmaß erreicht hat, das rechtsstaatlichen
Vorstellungen nicht mehr entspricht.

b) Der Gesetzgeber geht zumindest davon
aus, dass alle Arbeitgeber zwingend in der Lage

sind, die Berechnungsmöglich-
keiten aus dem Internet herunter
zu laden und anzuwenden. Hin-
gegen muss man auch an Klein-
unternehmer denken, die etwa ihr
Unternehmen schon jahrzehnte-
lang betreiben, mit den modernen
Methoden aber nicht mehr zu-
rechtkommen. Sie sind damit nicht
mehr in der Lage, das Lohnsteu-
erverfahren selbst durchzuführen
und müssen es auf ein Steuerbe-
ratungsbüro auslagern, auch wenn

sie ihre Buchführung und evtl. ihre Jahres-
abschlüsse in Form der § 4 Abs. 3-Abrechnung
ansonsten problemlos selbst machen können und
über Jahrzehnte durchgeführt haben.

c) In der Gesetzesbegründung wird zu Recht
darauf hingewiesen, dass dem Anteilsverfahren
die unabdingbare Angabe des Prozentsatzes auf
der Lohnsteuerkarte „wesensimmanent“ sei und
dass der Arbeitgeber des einen Ehegatten auf
den gemeinsamen (Jahres-)Arbeitslohn schlie-
ßen könne (Bundestagsdrucksache 544/07,
Seite 75). Meines Erachtens ist dies aus daten-
schutzrechtlichen Gründen bedenklich und es
ist ein Weg zu suchen, um das zu vermeiden.

d) Nicht überzeugend ist in diesem Zusam-
menhang die Begründung, bereits heute sei
„die Steuerklasse V ein Indikator für die Charak-
terisierung eines Arbeitslohnes als Hinzu-
verdienst“. Es ist qualitativ etwas anderes, ob
ein Arbeitgeber weiß, dass sein Arbeitnehmer
den Verdienst nur als Hinzuverdienst benötigt
oder ob er den genauen Verdienst des Ehegatten
des Arbeitnehmers kennt. 

Univ.-Prof. Dr. jur. habil. Karl-Georg Loritz, Steuerberater, Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Arbeitsrecht, Steuerrecht und Sozialrecht (Zivilrecht II), Bayreuth
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I. Einleitung

Die von DOROTHEE SCHÖNEICH,1 MICHAEL OEHME,2

Prof. Dr. KARL–GEORG LORITZ3 und Dr. KLAUS-R.
WAGNER4 seit 2001 initiierte „Tafelrunde“ ist ein
im Schlosshotel in Kronberg jährlich zusammen-
kommender Gesprächskreis für Initiatoren,
Vetriebsgesellschaften, Wirtschaftsjournalisten,
Bankenvertreter, Berater und Wissenschaftler,
die sich Jahr für Jahr mit Zukunftsfragen der
Immobilienkapitalanlagenbranche befassen. 

Als ich im Jahre 2001 in einem Vortrag5

darauf aufmerksam machte, Unternehmen/Per-
sonen im Kapitalanlagebereich würden sich
auf amerikanische Verhältnisse einstellen müs-
sen, wurde dies damit abgetan, dies sei für
Deutschland nicht zu befürchten. Drei Bei-
spiele verdeutlichen jedoch, dass sich immer
mehr meine damalige Einschätzung zu bewahr-
heiten scheint:

Das Phänomen immer zahlreicherer Anleger-
schutzanwälte, die untereinander im Wettbe-
werb stehen, hat dazu geführt, dass Unterneh-
men des Kapitalanlagebereichs immer häufiger
medialen Angriffen und Vorverurteilungen aus-
gesetzt sind. Wie man damit umgehen kann,
wurde beschrieben.6

Immer häufiger ist in der Kapitalanlage-
branche, aber auch außerhalb derselben, fest-
zustellen, dass Presse mit Negativberichterstat-
tungen aufwartet, die meist nicht die Folge
seriöser Recherche sind, sondern oftmals als
Ziel der Verunglimpfung von Marktteilnehmern
dienen. Die Ursachen wurden beschrieben.7

Als neue Entwicklung zeichnet
sich ab, dass vermeintlich oder
wirklich geschädigte Kapital-
anleger damit eingeworben wer-
den, sich an Anlegerinteressen-
gemeinschaften zu beteiligen, um
gegen Marktteilnehmer Haftungs-
prozesse zu führen. Wie dies
geschieht, wurde beschrieben.8

Im folgenden sollen die Ent-
wicklungen zu Negativbericht-
erstattungen und Sammelklagen aufgezeigt
werden und Hinweise zur Diskussion gestellt
werden, wie man damit umgehen könnte.

II.Zur Negativberichterstattung

In Fachveröffentlichungen zum Thema Nega-
tivberichterstattungen wurde darauf hingewie-
sen, dass deren Ursachen in aller Regel nicht

auf objektiven Recherchen beruhten. Vielmehr
standen dahinter (auch) kommerzielle Inte-
ressen.9 Zum einen derjenigen Marktteilnehmer,
die Negativberichterstattungen über Dritte
durch finanzielle Zuwendungen veranlassten.
Zum anderen, weil von manch einem Informa-
tionsdienst erwartete finanzielle Zuwendungen

bestimmter Firmen ausblieben.
Dies geschah/geschieht durch
gegenüber der Presse lancierte
Einschätzungen aus zweiter Hand,
allgemeine Gerüchte, negative
Mutmaßungen, negativ emotio-
nalisierende Verunglimpfungen,
imageschädigende – nicht recher-
chierte – Berichte oder Umstände,
die mitunter Jahre zurückliegen
etc.10 Solches geschieht nicht nur
über oder mit Hilfe von Branchen-
informationsdiensten oder der

Wirtschaftspresse. Vielmehr werden inzwischen
von interessierten Kreise, wozu auch Anwälte
gehören, projektbezogen im Internet home
pages eingerichtet, in welchen alle möglichen
Informationen auch über Marktteilnehmer ver-
öffentlicht werden, um zu emotionalisieren,
teilweise auch zu informieren, oft genug jedoch
ohne Hinweis, ob und inwieweit es sich um
Rechercheergebnisse handelt.

Während die Negativberichterstattung sich
mit Dritten befasst und vornehmlich am freien
Kapitalanlagemarkt anzutreffen ist, ist die eige-
ne – zu positive – Berichterstattung in erster
Linie am geregelten Kapitalmarkt vorzufinden,11

soll hier aber nicht weiter vertieft werden.

1. Die Negativberichterstattung im Lichte
der Rechtsprechung

In Anbetracht all dessen sind Gerichte in
der Vergangenheit sehr vorsichtig mit diesem
Thema umgegangen, wenn z.B. Anleger den
Kapitalanlagevertrieb mit der Begründung auf
Schadensersatz verklagten, sie seien über Nega-
tivberichterstattungen nicht aufgeklärt wurden. 

Zur Begründung ihrer Zurückhaltung verwie-
sen erstinstanzliche Gerichte auf folgendes:

1 Geschäftsführende Gesellschafterin der FW-Verlag GmbH, Wiesbaden
2 Oehme Finanz-Marketing-Beratung, Wiesbaden
3 Universität Bayreuth, Steuerberater
4 Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Steuerrecht, Wiesbaden
5 WAGNER, Abwehrmöglichkeiten gegen auf Imageschädigung zielende Medienberichterstattungen und Sammelklagen
6 WAGNER, Abwehrmöglichkeiten gegen auf Imageschädigung zielende Medienberichterstattungen und Sammelklagen, 

in: SCHMIDER/WAGNER/LORITZ (Hrsg.), Handbuch der Bauinvestitionen und Immobilienkapitalanlagen (HdB), (08/2001),
Fach 0302

7 WAGNER, Kapitalanlagerechtliche Aufklärungspflichten über jede Art von Negativberichterstattungen ? WM 2002, 1037;
WAGNER, Beeinflusste Presseberichterstattungen der Branchen- und Wirtschaftspresse und ihre Folgen am Kapital-
anlagemarkt – Anlegerschutz durch oder gegenüber der Branchen-/Wirtschaftspresse ? –, in: SCHMIDER/WAGNER/LORITZ

(Hrsg.), Handbuch der Bauinvestitionen und Immobilienkapitalanlagen (HdB), (01/2003), Fach 0303 und in WM 2003,
1158; ; WAGNER, Keine kapitalanlagerechtlichen Aufklärungspflichten über jede Art von Negativberichterstattungen, BKR
2005, 436; LORITZ, Aufklärungs- und Informationsbeschaffungspflichten über Presseberichte beim Vertrieb von Kapital-
anlagen, NZG 2002, 889; LORITZ, Haftung im Medienbereich bei vorsätzlich falscher Berichterstattung über Kapital-
anlageprodukte, WM 2004, 957; ASSMANN, Negativberichterstattung als Gegenstand der Nachforschungs- und Hinweis-
pflichten von Anlageberatern und Anlagevermittlern, ZIP 2002, 637; EDELMANN, Gibt es eine Hinweispflicht des Anlage-
vermittlers/-beraters auf negative Presseberichterstattungen ? BKR 2003, 438

8 LORITZ/WAGNER, Sammelklagen geschädigter Kapitalanleger mittels BGB-Gesellschaften – Kollision mit dem Rechts-
beratungsgesetz ? WM 2007, 477; a.A. KOCH, Sammelklagen durch eine BGB-Gesellschaft, NJW 2006, 1469

9 ASSMANN ZIP 2002, 637, 645; EDELMANN BKR 2003, 438, 442. Zu Beispielen WAGNER WM 2002, 1037, 1039 f.; WAGNER BKR
2005, 436

10 WAGNER WM 2002, 1037, 1038
11 WAGNER WM 2002, 1037, 1038; WAGNER WM 2003, 1156, 1161 f.

Dr. Klaus-R. Wagner, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Steuerrecht, Wiesbaden 

Negativberichterstattungen und Sammelklagen

– Neue rechtliche Entwicklungen und denkbare Folgerungen –

– Ein Zwischenstand –

Dr. Klaus–R. Wagner
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Bundesministerium der Finanzen

Verfassungsmäßigkeit der
Neuregelung zur Abziehbarkeit von
Aufwendungen für die Wege
zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte (§ 9 Abs. 2 EStG i.d.F.
des Steueränderungsgesetzes
2007); Aussetzung der Vollziehung
(§ 361 AO, § 69 Abs. 2 FGO)

BMF, Schreiben vom 4. Oktober 2007
IV A 4 - S 0623/07/0002

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rung mit den obersten Finanzbehörden der
Länder gilt im Hinblick auf den BFH-Beschluss
vom 23.8.2007, VI B 42/07 (ZSteu 2007, S.
370) Folgendes:

Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, mit
denen in Rechtsbehelfsverfahren gegen die
Ablehnung der Eintragung eines Freibetrags auf
der Lohnsteuerkarte, gegen die Festsetzung von
Einkommensteuer-Vorauszahlungen oder gegen
künftig ergehende Einkommensteuerbescheide
für Veranlagungszeiträume ab 2007 begehrt
wird, Aufwendungen für die Wege zwischen
Wohnung und Arbeits- oder Betriebsstätte über
die Regelungen des § 9 Abs. 2 EStG und § 4
Abs. 5a Satz 4 EStG (in der Fassung des Steu-
eränderungsgesetzes 2007) hinaus auch für die
ersten 20 Entfernungskilometer steuermindernd
zu berücksichtigen, ist stattzugeben, wenn im
Übrigen die Voraussetzungen des § 361 AO oder
des § 69 Abs. 2 FGO erfüllt sind. Die Aussetzung
der Vollziehung eines Einkommensteuerbescheids
kann auch zur vorläufigen Erstattung entrichteter
Vorauszahlungen und anzurechnender Steuer-
abzugsbeträge führen (vgl. Nummer 4.6.1 vierter
Absatz des Anwendungserlasses zu § 361 AO).

Das BMF-Schreiben vom 4.5.2007 (BStBl 2007
I S. 472) wird aufgehoben.

Auflösung passiver
Ausgleichsposten bei Organschaft
(§ 14 KStG); Anwendung des BFH-
Urteils vom 7.2.2007, I R 5/05
(ZSteu 2007, R-416, BStBl II S. ...) 

BMF, Schreiben vom 5. Oktober 2007
IV B 7 - S 2770/07/0004

Der BFH vertritt in dem Urteil vom 7.2.2007
(ZSteu 2007, R-416) die Auffassung, dass ein

beim Organträger bestehender passiver Aus-
gleichsposten im Fall der Veräußerung der Organ-
beteiligung erfolgsneutral aufzulösen ist. Im
Gegensatz dazu geht die Finanzverwaltung von
einer einkommenswirksamen Auflösung der
Ausgleichsposten aus.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der
Erörterung mit den obersten Finanzbehörden
der Länder sind die Rechtsgrundsätze des Urteils
nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus
anzuwenden. Das Urteil steht nicht im Einklang
mit dem Grundsatz der körperschaftsteuerlichen
Organschaft, wonach sich innerhalb des Organ-
kreises erzielte Gewinne und Verluste insgesamt
nur einmal - und zwar beim Organträger – aus-
wirken dürfen. Diesem Grundsatz der Einmalbe-
steuerung dienen auch die aktiven und passiven
Ausgleichsposten.

Bei der Auflösung der passiven und aktiven
Ausgleichsposten finden daher R 63 Abs. 3 KStR
2004 und Rdnr. 43 ff des BMF-Schreibens vom
26.8.2003 (BStBl 2003 I S. 437) weiterhin An-
wendung. Wegen des Zusammenhangs der
Ausgleichsposten mit der Beteiligung, ist auf
die entsprechende Einkommenserhöhung bzw. -
minderung das Halbeinkünfteverfahren anzu-
wenden (§ 8b, § 3 Nr. 40, § 3c Abs., 2 EStG).

Das BMF-Schreiben wird gleichzeitig mit dem
BFH-Urteil vom 7.2.2007 im Bundessteuerblatt
veröffentlicht.

Tatsächliche Durchführung des
Gewinnabführungsvertrags bei der
Organschaft (§ 14 KStG);
Verzinsung des Anspruchs auf
Verlustübernahme nach § 302 AktG

BMF, Schreiben vom 15. Oktober 2007
IV B 7 - S 2770/0

Der Bundesgerichtshof hat mit dem Urteil vom
14.2.2005 (II ZR 361/02) seine Rechtsprechung
bestätigt, dass der sich aus einem Gewinnab-
führungsvertrag ergebende Anspruch auf Aus-
gleich eines Jahresfehlbetrages (§ 302 AktG)
am Bilanzstichtag der beherrschten Gesellschaft
entsteht und mit seiner Entstehung fällig wird.
Dem Zeitpunkt der Feststellung des Jahresab-
schlusses komme insoweit keine Bedeutung zu.
Damit ist der Verlustausgleichsanspruch nach
§§ 352, 353 HGB ab dem Bilanzstichtag zu ver-
zinsen. 

Es ist gefragt worden, welche Auswirkung ein
Verstoß gegen die Verzinsungsregelung auf die
steuerliche Anerkennung der Organschaft hat. 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rung mit den obersten Finanzbehörden der Län-
der gilt Folgendes: 

Der Verstoß gegen die Pflicht der §§ 352, 353
HGB zur Verzinsung eines Verlustausgleichsan-
spruchs bzw. der Verzicht auf eine Verzinsung
im Rahmen einer Organschaft hat keine Aus-
wirkungen auf die steuerliche Anerkennung der
Organschaft. 

Die unterlassene oder unzutreffende Verzinsung
eines Verlustausgleichsanspruchs steht einer
tatsächlichen Durchführung des Gewinnabfüh-
rungsvertrags nicht entgegen. Im Falle einer
unterlassenen Verzinsung oder eines unzulässi-
gen Verzichts verletzen die Beteiligten ledig-
lich eine vertragliche Nebenpflicht. Das Unterl-
assen der Verzinsung führt aus steuerlicher Sicht
insoweit zwar zu einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung, weil der Gewinnabführungsvertrag
nicht zu „fremdüblichen“ Bedingungen abge-
wickelt wird. Verdeckte Gewinnausschüttungen
der Organgesellschaft an den Organträger haben
jedoch den Charakter vorweggenommener
Gewinnabführungen, so dass sie als Vorausleis-
tungen auf den Anspruch aus dem Gewinnab-
führungsvertrag zu werten sind. Diese werden
zur Vermeidung einer steuerlichen Doppelbe-
lastung auf der Ebene des Organträgers ent-
sprechend R 62 Abs. 2 KStR 2006 gekürzt. Durch
eine verdeckte Gewinnabführung wird die
Durchführung des Gewinnabführungsvertrags
nicht in Frage gestellt (R 61 Abs. 4 Satz 1 KStR
2006).

Bayerisches Landesamt für Steuern

Billigkeitsmaßnahmen zugunsten
der durch den Orkan „Kyrill“
betroffenen Forstwirtschaft

BayLfSt, Schreiben vom 15.10.2007
S 1915 - 33 St 33 N

1. Im FMS vom 9.10.2007, 37 - S 1915 - 009 -
38 483/07 wurde auf folgendes hingewiesen:

Die Abteilungsleiter (Steuer) der obersten
Finanzbehörden des Bundes und der Länder
haben im Hinblick auf die ertragsteuerliche
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ZSteu-Rechtsprechung

Bundesfinanzhof 

Alle Entscheidungen – veröffentlicht am 10.10.2007 und 17.10.2007 – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze der BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 10.10.2007:

14.06.2007 V R 56/05 UStG / Richtlinie 77/388/EWG
Umsatzsteuerpauschalierung für Land- und Forstwirte: Verkauf von zugekauften Produkten anderer
Landwirte im Hofladen
1. Der (pauschalen) Umsatzbesteuerung nach Durchschnittssätzen gemäß § 24 UStG unterliegt nur die
Veräußerung selbsterzeugter landwirtschaftlicher Produkte.
2. Dagegen ist die Veräußerung zugekaufter landwirtschaftlicher Produkte sowie die Veräußerung sog.

Handelswaren nach den allgemeinen Vorschriften des UStG zu besteuern (teilweise Änderung der Recht-
sprechung).
3. Wegen der Notwendigkeit, § 24 UStG richtlinienkonform auszulegen, haben die im Ertragsteuerrecht 
entwickelten „Zukaufsgrenzen“ keine Bedeutung für die umsatzsteuerrechtliche Beurteilung, wann ein
Umsatz im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs ausgeführt wird. Originaltext: R-875

04.07.2007 VIII R 68/05 EStG / AO
Grundsätzlich kein wirtschaftliches Eigentum an Kapitalgesellschaftsanteilen nur aufgrund einer 
Erwerbsoption – Ermittlung der Veräußerungspreise i.S. von § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG bei in unter-
schiedlicher Höhe vereinbarten Entgelten für die Übertragung von Aktienpaketen einer AG
1. Eine durch ein notariell beurkundetes Verkaufsangebot erlangte Option auf den Erwerb von Aktien 
begründet regelmäßig noch kein wirtschaftliches Eigentum des potentiellen Erwerbers.
2. Bei rechtlich, wirtschaftlich und zeitlich verbundenen Erwerben von Aktienpaketen einer AG durch
denselben Erwerber zu unterschiedlichen Entgelten muss der Kaufpreis (= Veräußerungspreis i.S. von § 17
Abs. 2 Satz 1 EStG) für das einzelne Paket für steuerliche Zwecke abweichend von der zivilrechtlichen 
Vereinbarung aufgeteilt werden, wenn sich keine kaufmännisch nachvollziehbaren Gründe für die unter-
schiedliche Preisgestaltung erkennen lassen. Originaltext: R-879

19.07.2007 V B 222/06 UStG / InsO
Doppelumsatz bei Veräußerung eines sicherungsübereigneten Gegenstands – Lieferung eines
sicherungsübereigneten Gegenstands außerhalb des Insolvenzverfahrens
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19.09.2007 II R 29/06 20.06.2007 Keine Abzugsfähigkeit dem Erben im Zusammenhang mit der Erbschaftsteuerfestsetzung 
ZSteu 2007, R-733 entstehender Rechtsverfolgungskosten als Nachlassverbindlichkeit

19.09.2007 I R 59/05 20.09.2006 Vorweggenommene Werbungskosten bei Umzug ins DBA-Ausland – Zuflussprinzip und 
ZSteu 2007, R-60 Abflussprinzip des § 11 EStG – Auslegung des DBA-Australien

19.09.2007 VI R 37/05 03.05.2007 Sonderzahlungen im Konzernverbund sind keine Trinkgelder
ZSteu 2007, R-534

18.09.2007 I R 18/06 07.03.2007 Vorfälligkeitsentschädigung kein passiver Rechnungsabgrenzungsposten
ZSteu 2007, R-680

18.09.2007 II R 18/05 25.04.2007 Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs im Sinne des § 16 Abs. 1 GrEStG, wenn der 
ZSteu 2007, R-618 Ersatzkäufer eine GmbH ist, deren Gesellschafter-Geschäftsführer der Ersterwerber ist

18.09.2007 II R 52/05 01.02.2007 Ursprünglich für bebautes Grundstück festgestellter und nach der Überführung des Grund 
ZSteu 2007, R-559 und Bodens in „Eigentum des Volkes“ einem Gebäudeerwerber zugerechneter Einheitswert 

als Ausgangspunkt für die Prüfung der Wertfortschreibungsgrenzen bei späterem Erwerb 
des Grund und Bodens durch Gebäudeeigentümer

11.09.2007 IV R 28/05 19.04.2007 Zu den sachlichen und zeitlichen Voraussetzungen für die Bildung einer Ansparrücklage bei
ZSteu 2007, R-654 der Herstellung von Wirtschaftsgütern vor Vollendung der Eröffnung eines landwirtschaft-

lichen Betriebs außerhalb des Anwendungsbereichs von § 7g Abs. 7 EStG n. F. – Beteilig-
tenfähigkeit einer GbR – Klagebefugnis von GbR bzw. deren Gesellschaftern.

10.09.2007 VII R 7/06 16.01.2007 Aufrechnung gegen Vorsteuervergütungsanspruch im Insolvenzverfahren
ZSteu 2007, R-221

10.09.2007 VII R 4/06 16.01.2007 Aufrechnung gegen Vorsteuervergütungsanspruch im Insolvenzverfahren
ZSteu 2007, R-346

06.09.2007 I R 16/06 24.04.2007 Anwendung des Wertaufholungsgebots auf unter Buchwertfortführung getauschte 
ZSteu 2007, R-640 Beteiligungen – Verfassungsmäßigkeit der Berücksichtigung früherer Teilwertsteigerungen 

im Rahmen des Wertaufholungsgebots

05.09.2007 I R 55/06 04.04.2007 Hinzurechnung der Hälfte der Pachtzinsen beim Gewerbeertrag des Pächters eines wirt-
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Anwendung neuer BFH-Entscheidungen mit ZSteu-Fundstellen
In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im Bundessteuerblatt Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzu-
wenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:

Datum Akten- Entscheidungs- Kurzbeschreibung
zeichen datum / 

ZSteu-Fundstelle
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